
      Luitpold-Grundschule Bad Aibling 
                                                 Ganztagsschule              
         Tel.: 08061/39138-0, Fax: 08061/39138-18 
                          Email: luitpold-vs-bad-aibling@t-online.de 
  

Luitpold-Grundschule, Harthauser Straße 3, 83043 Bad Aibling 

                          

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir bekommen immer wieder nachvollziehbare Anfragen mit der Bitte um die Genehmigung 

des Schulbesuchs an der Grundschule, die im anderen Schulsprengel liegt. 

Im Bundesland Bayern ist die Schulsprengelpflicht gesetzlich geregelt und damit für uns als 

Schulleiter bindend, auch wenn wir Ihre Argumente verstehen.  

„Schüler einer Grundschule oder Mittelschule erfüllen ihre Schulpflicht in der Schule, in deren 

Schulsprengel sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.“ Art. 42 (1) BayEUG 

Eine Ausnahme besteht dann, wenn nur eine der Schulen eine besondere Schulform 

anbietet, z.B. Unterricht in Ganztagesklassen. In diesem Fall kann von Seiten des Schulamts 

eine Zuweisung schriftlich nach Antragstellung vorgenommen werden. Jedoch ist auch die 

Anmeldung in der Ganztagesklasse keine Garantie auf einen Platz an der Schule, da bei zu 

vielen Anmeldungen nicht alle Kinder genommen werden können. Dazu liegen eigene 

Auswahlkriterien vor. 

Für die Betreuung der Kinder gibt es neben der Möglichkeit des Hortbesuchs die 

sogenannten Mittagsbetreuungen an beiden Schulen, die je nach Bedarf auch lange 

Nachmittagszeiten und Ferienbetreuung anbieten. Diesbezüglich müssten Sie bitte Kontakt 

mit den Mittagsbetreuungen der jeweiligen Schule aufnehmen.  

In extremen Ausnahmenfällen kann ein Sprengelantrag genehmigt werden, falls die 

Betreuung Ihres/ Ihrer Kindes/r nachweislich nicht gewährleistet werden kann, wenn die 

Schule des ursprünglichen Sprengels besucht wird. Die Betreuung ist aber auch 

gewährleistet, wenn Ihr Kind mit dem Schulbus den Betreuungsort erreichen kann, was in 

Bad Aibling in der Regel der Fall ist. Wenn bei Ihnen der Ausnahmefall zutrifft, müssen Sie 

ein Sprengelantragsformular an der Schule ausfüllen, zu der Ihr Kind eigentlich gehören 

würde. Ein geeigneter Zeitpunkt dazu ist die Schuleinschreibung, da Sie Ihr Kind in jedem 

Fall an der Sprengelschule einschreiben müssen. Vor der Schuleinschreibung wird kein 

Antrag bearbeitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  

Andrea Wimmer    Wolfgang Baumann                   
Rektorin Luitpold-Grundschule     Rektor St.-Georg-Grund- und Mittelschule   
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